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Vorlage Musterstatuten (mit Kommentaren)
Zur Gründung eines Vereins (Art ikel 60 ff. des Schweizer ischen Zivilgesetzbuches)

Rechtsform, Zweck und Sitz
Ar t. 1
Unter dem Namen …besteht ein nichtgewinnor ientier ter Verein gemäss den vor liegenden
Statuten und im Sinne von Ar tikel 60 ff. desSchweizer ischen Zivilgesetzbuches.

Ar t. 2
Der Zweck desVereins:



Definieren Sie die Ziele des Vereins präzise, aber nicht einschränkend, sodass bezüglich der
Ar t und Weise der Zweckerreichung und der dafür eingesetzten Mit tel ein gewisser
Spielraum bestehen bleibt .

Ar t. 3
Der Sitz des Vereins befindet sich in … Der Verein besteht auf unbeschränkte
Dauer .

Organisat ion
Ar t. 4
Die Organe des Vereins sind:

 die Generalversammlung;
 der Vorstand;
 die Revisionsstelle.

Ar t. 5
Die Mit tel des Vereins bestehen aus den ordent lichen oder ausserordent lichen
Mitgliederbeiträgen, Zuwendungen oder Vermächtnissen, dem Er lös aus den
Vereinsakt ivitäten und gegebenenfalls ausSubvent ionen von öffent lichen Stellen.
DasGeschäftsjahr beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember .
Für die Verbindlichkeiten des Vereins wird mit dem Vereinsvermögen gehaftet ; eine
persönliche Haftungder Mitglieder ist ausgeschlossen.

Mitgliedschaft
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Ar t. 6
Die Mitgliedschaft steht allen Personen und Organisationen offen, die ein Interesse an der
Erreichung der in Ar t. 2 genannten Vereinszwecke haben.
Im Rahmen der ihm zur Ver fügung stehenden Mit tel zieht der Verein die
Herausgabe/ Veröffent lichung eines Informat ionsblat tes für die Mitglieder des Vereins sowie
für interessierte Dr it te in Betracht.
Erwähnen Sie diese Möglichkeit , um bei der Post von vergünst igten Versandtarifen zu
profit ieren.

Ar t. 7
Der Verein besteht aus:

 Einzelmitgliedern;
 Kollekt ivmitgliedern.

Sie können verschiedene Kategor ien von Mitgliedern in Betracht ziehen:
Gründungsmitglieder , Gönnermitglieder , Einzelmitglieder , Vollmitglieder , assoziierte
Mitglieder , Kollekt ivmitglieder .
Kollekt ivmitglieder können den Einzelmitgliedern beispielsweise gleichgestellt sein oder
abhängig von ihrer Grösse, ihrer Bedeutung usw. über mehr St immrechte ver fügen. Wicht ig
ist , dass allfällige Unterschiede beim St immrecht in den Statuten festgehalten werden. (vgl.
Ar t. 14.)

Ar t. 8
Beitr it tsgesuche sind an den Vorstand zu r ichten. Der Vorstand entscheidet über die
Aufnahme neuer Mitglieder und informier t die Generalversammlung darüber .

Ar t. 9
Die Mitgliedschaft er lischt durch:
a) den Austrit t . Der Mitgliederbeitrag für das laufende Jahresmuss jedoch bezahlt werden.
b) den Ausschluss aus «wicht igen Gründen».
Verantwor t lich für den Ausschluss ist der Vorstand. Die betroffene Person kann gegen
diesen Entscheid bei der Generalversammlung Beschwerde einlegen. Werden die
Mitgliederbeiträge wiederholt (während zwei Jahren) nicht bezahlt , führ t dies zum
Ausschluss aus dem Verein.
Sehen die Statuten den Ausschluss aus «wicht igen Gründen» vor , so hat der Richter bzw.
die Richter in nicht das Recht , die Gründe für einen Ausschlussentscheid zu prüfen.
Es ist sinnvoll, in den Statuten festzulegen, nach welcher Zeitspanne ohne
Beitragszahlungen ein Mitglied ausdem Verein ausgeschlossen wird.

Generalversammlung
Ar t. 10
Die Generalversammlung bildet das oberste Organ des Vereins. Sie besteht aus allen
Mitgliedern desVereins.

Ar t. 11
Die Generalversammlung ist für folgende Aufgaben zuständig:

 Verabschiedung und Änderung der Statuten;
 Wahl der Vorstandsmitglieder und der Revisionsstelle;
 Fest legung der Ausr ichtung der Arbeit und Leitung der Vereinsakt ivitäten;
 Genehmigung der Ber ichte, Abnahme der Jahresrechnung und Budgetbeschluss;
 Entscheid über die Ent lastung der Vorstandsmitglieder und der Revisionsstelle;
 Festsetzung des jähr lichen Mitgliederbeitrags für Einzel- und Kollekt ivmitglieder ;
 Stellungnahme zu anderen Projekten auf der Tagesordnung.

Die Generalversammlung kann sich zu jedem Thema, das sie nicht einem anderen Organ
anver traut hat , äussern oder dazu aufgeforder t werden.

Ar t. 12
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Die Generalversammlung wird vom Vorstand mindestens 20 Tage im Voraus einberufen. Der
Vorstand kann falls nöt ig eine ausserordent liche Generalversammlung einberufen.

Ar t. 13
Die Generalversammlung wird vom Präsidenten/ von der Präsident in des Vorstands oder von
einem anderenVorstandsmitglied geleitet .

Ar t. 14
Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfachem Mehr der anwesenden
Mitglieder gefasst . Bei St immengleichheit gibt der/ die Vorsitzende den St ichentscheid.
Falls es sich bei Ihrem Verein um eine Dachorganisat ion handelt , geben Sie die Anzahl
St immen der einzelnen Sekt ionen an.
Sie können beispielsweise schreiben: «Mit bis zu 50 Mitgliedern ver fügen die lokalen
Sekt ionen über 10 St immen, mit bis zu 100 Mitgliedern über 20 St immen.»
Generell werden die Beschlüsse mit einfachem Mehr der anwesenden Mit glieder gefasst .
Die Statuten können allerdings vorsehen, dass für gewisse Themen eine qualifizier te
Mehrheit er forder lich ist , z.B. ein absolutesMehr (dieseswird erreicht , sofern ein Vorschlag
von der Hälfte der St immberecht igten plus einer St imme unterstützt wird) oder ein Quorum
(zwei Dr it tel, drei Vier tel der St immen usw.).

Ar t. 15
Die St immabgabe er folgt durch Handerheben. Wenn mindestens fünf Mitglieder dies
beantragen, er folgt die Abst immung geheim. Eine St immabgabe durch Stellver tretung ist
nicht möglich.
Die Statuten können die St immabgabe durch Stellver tretung zulassen oder ausschliessen.

Ar t. 16
Die Generalversammlung tr it t mindestens einmal jähr lich nach Einberufung durch den
Vorstand zusammen.

Ar t. 17
Die Tagesordnung der jähr lichen (spr ich ordent lichen) Generalversammlung umfasst :

 den Ber icht des Vorstandsüber die Vereinsakt ivitäten im vergangenen Jahr ;
 den Austausch oder Entscheid über die zukünft ige Entwicklung des Vereins;
 die Ber ichte desKassiers bzw. der Kassier in und der Revisionsstelle;
 die Wahl der Vorstandsmitglieder und der Revisionsstelle;
 andere Vorschläge.

Ar t. 18
Der Vorstand muss jeden von einem Mitglied mindestens 10 Tage im Voraus schr ift lich
eingereichten Vorschlag auf die Tagesordnung der (ordent lichen oder ausserordent lichen)
Generalversammlung aufnehmen.

Ar t. 19
Eine ausserordent liche Generalversammlung findet auf Einberufung des Vorstands oder auf
Ver langen von einem Fünftel der Mitglieder stat t.

Vorstand
Ar t. 20
Der Vorstand ist für die Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung
zuständig. Er leitet den Verein und ergreift alle nöt igen Massnahmen, um den Vereinszweck
zu erreichen. Der Vorstand entscheidet in allen Fragen, die nicht ausdrücklich der
Generalversammlung vorbehalten sind.

Ar t. 21
Der Vorstand besteht aus mindestens fünf Mitgliedern, die jeweils für zwei Jahre von der
Generalversammlung gewählt werden. Sie können zweimal wiedergewählt werden. Der
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Vorstand konst ituier t sich selbst . Der Vorstand tr ifft sich so oft wie es die Geschäfte des
Vereins er fordern.
Die ideale Anzahl Vorstandsmitglieder liegt − je nach der Beschaffenheit des Vereins −
zwischen fünf und neun. Beschäft igt der Verein bezahlte Mitarbeitende, so nehmen diese
mit beratender St imme an den Vorstandssitzungen teil. In grossen Vereinen können sich die
bezahlten Mitarbeitenden durch eine oder zwei Personen mit St immrecht ver treten lassen.
Dass der Vorstand sich selbst konst ituieren dar f, bedeutet , dass die Vorstandsmitglieder
selbst über die Aufteilung der verschiedenen Funkt ionen entscheiden können (Präsident/ in,
Sekretariat , Buchführung usw.). Diese Vorgehensweise er leichter t oftmals die
Ämterver teilung unter den Vorstandsmitgliedern und hilft , Schwier igkeiten zu vermeiden,
wenn an der Generalversammlung wegen fehlender Kandidaten bzw. Kandidat innen kein
Präsident/ keine Präsident in gewählt werden kann.

Ar t. 22
Der Verein wird durch die Kollekt ivunterschr ift von zwei Vorstandsmitgliedern verpflichtet .

Ar t. 23
Die Aufgaben desVorstands sind:

 Ergreifen der nöt igen Massnahmen zur Erreichung der Vereinszwecke;
 Einberufung von ordent lichen und ausserordent lichenGeneralversammlungen;
 Entscheid über die Aufnahme und den Austrit t sowie den allfälligen Ausschluss von
Mitgliedern;

 Kontrolle der Einhaltung der Statuten, Ver fassen von Reglementen sowie Verwaltung
des Vereinsvermögens.

Ar t. 24
Der Vorstand ist für die Buchführung desVereins zuständig.

Ar t. 25
Der Vorstand ist für die Einstellung (Ent lassung) der bezahlten und der freiwilligen
Mitarbeitenden des Vereins zuständig. Zeit lich begrenzte Aufträge kann der Vorstand an
alle Vereinsmitglieder oder auch an Externe vergeben.

Revisionsstelle
Ar t. 26
Die Revisionsstelle überprüft die Buchführung desVereins und legt der Generalversammlung
einen Ber icht vor . Sie besteht aus zwei von der Generalversammlung gewählten Revisoren
bzw. Revisor innen.

Auflösung
Ar t. 27
Die Auflösung desVereins wird von der Generalversammlung beschlossen und er forder t eine
Zweidr it telsmehrheit der anwesenden Mitglieder . Besitzt der Verein Akt iven, so gehen
diese auf eine Organisation mit ähnlichen Zwecken über .

Diese Statutenwurden von der Gründungsversammlung am XX.XX.XXXX in …angenommen.
Im Namen desVereins
Der Präsident/ Die Präsident in: Herr/ Frau…

Die Ver treter/ innen des Vereins ( im Allgemeinen der Präsident/ die Präsident in und ein
anderesVorstandsmitglied)


